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KANT’S PRACTICAL PHILOSOPHY 

My article is devoted to one of the main concepts 
of early modern natural law, i. e. the concept of obliga-
tion. Starting with Pufendorf's concept of obligation, it 
will be demonstrated that the natural law is grounded 
on the will of God. In contrast, the concept of obliga-
tion in Christian Wolff's Philosophia practica univer-
salis has no need to found the validity of obligation of 
natural law in God's will. Instead he developed a con-
cept which was based on the idea of a free self-binding 
moral subject. Therefore, Wolff's Philosophy has a 
great impact on Kant's own moral philosophy and es-
pecially on his concept of obligation. I will conclude by 
showing to what extent Kant was going beyond the 
early modern concept of the natural law tradition. 

Key words: natural law, obligation, duty, princi-
ple of autonomy 

I. Einleitende Bemerkungen

„Verbindlichkeit ist die Nothwendigkeit 
einer freien Handlung unter einem kategori-
schen Imperativ der Vernunft“1 (MS RL, 
AA VI, S. 222) — so heißt es in definitori-
scher Kürze in Kants Einleitung in die Meta-
physik der Sitten. Bezeichnenderweise findet 
sich diese Definition im vierten Abschnitt 
der Einleitung, der „Vorbegriffe zur Meta-
physik der Sitten“ betitelt ist. Der Untertitel 
dieses Abschnitts in der Metaphysik der Sitten 
lautet „Philosophia practica universalis“ und 
macht die Herkunft dieses Begriffs aus der 
Wolffischen Schulphilosophie deutlich. Der 
Begriff der Verbindlichkeit bzw. der obligatio, 
der bekanntlich schon im römischen Schul-
drecht zu finden war, gehörte zu den zentra-
len Kategorien der rechts- bzw. moralphilo-
sophischen Debatten des 17. und 18. Jahr-
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1 Vgl. auch: Die Verbindlichkeit bedeutet eine „Nöthigung, obzwar durch bloße Ver-
nunft und deren objectives Gesetz, zu einer Handlung [...], die darum Pflicht heißt“ 
(KpV, AA V, S. 32); „Die Verbindlichkeit ist eine moralische, mithin nach Gesetzen der 
Freiheit erfolgte Nöthigung, gleich einer Nöthigung unser Willkür als freie Willkür“ 
(V-MS/Vigil, AA XXVII, 2,1, S. 508). Zu Kants Verbindlichkeitsbegriff vgl. Baum, 2007, 
S. 213—226.
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hunderts.2 Verbindlichkeit ist der Ausdruck für die durch ein moralisches Ge-
setz generierte Nötigung des Willens, in einer bestimmten Weise zu handeln. 
Die Nötigung des Willens kann auf zwei verschiedenen Weisen erfolgen, näm-
lich je nachdem, ob er zur Befolgung des Gesetzes durch eine innere oder äußere 
Triebfeder, „welche den Bestimmungsgrund der Willkür zu dieser Handlung 
subjectiv mit der Vorstellung des Gesetzes verknüpft“, motiviert wird. Die innere 
Triebfeder der „Idee der Pflicht“ macht die Gesetzgebung zu einer ethischen, 
wenn „andere Triebfeder“ als die Idee der Pflicht“, z. B. „pathologische Bestim-
mungsgründe der Willkür“, wie die Vorstellung der Unlust bzw. des Schmerzes 
im Falle einer Strafe, zugelassen werden, dann handelt es sich um eine juridische 
Gesetzgebung3 (MS RL, AA VI, S. 218f.). 

Die Pflicht ist von der Verbindlichkeit zu unterscheiden: Unter Pflicht ver-
steht Kant in Übereinstimmung mit der Tradition die durch die Verbindlichkeit 
geforderte bestimmte Handlung: „Pflicht ist diejenige Handlung, zu der man 
verbunden ist“4 (MS, AA VI, S. 222). Kants Metaphysik der Sitten und die dort ent-
wickelte Theorie der Verbindlichkeit des moralischen Gesetzes stellt in der Ge-
schichte des Obligationsbegriffs gewissermaßen den Höhe- und Endpunkt einer 
Entwicklung dar, die Samuel Pufendorfs Naturrechtslehre begonnen hatte. Nach 
Kant verlieren die Philosophen wie die Juristen offenbar das Interesse an den 
verbindlichkeitstheoretischen Debatten: Hegels Grundlinien der Philosophie des 
Rechts, in welcher die Begriffe der ‚Verpflichtung‘ bzw. der ‚Pflicht‘ im Mora-
litätskapitel behandelt werden (Hegel, 1970, §§ 133 ff.), ist für diese Tendenz das 
beste Beispiel. 

Ich möchte im Folgenden einen kleinen Beitrag zum Verständnis des na-
turrechtlichen Begriffs der Verbindlichkeit in der Neuzeit liefern, indem ich 
eine Auseinandersetzung näher untersuche, die in gewisser Weise für die Fra-
ge nach der philosophischen Begründung der obligatio als klassisch bezeichnet 
werden kann. Ich werde zunächst die verbindlichkeitstheoretische Position 
Pufendorfs (II.) skizzieren und zeigen, daß dieser an einer theologischen Letzt-
begründung der Verbindlichkeit festhält. In einem zweiten Schritt (III.) werde 
ich auf die Begründung der Verbindlichkeit des natürlichen Gesetzes bei 
Christian Wolff zu sprechen kommen, der beansprucht, eine alternative Kon-
zeption der natürlichen Verbindlichkeit vorzulegen. Tatsächlich finden wir bei 
Wolff einen entscheidenden Schritt zu einer Neubegründung der Verbindlich-
keit, insofern Wolff den Aspekt der äußeren, von einem fremden Willen aufer-
legten Verbindlichkeit zugunsten einer Konzeption der freien moralischen 
Selbstbindung aufgibt. Zum Abschluß (IV.) kehre ich zu Kant zurück und ver-
suche deutlich zu machen, in welcher Weise Kant über die skizzierte Tradition 
der neuzeitlichen Naturrechtslehre hinausgeht. 

                                                                 
2 Zur Geschichte des Verbindlichkeitsbegriffs vgl. Schreiber, 1966, sowie die richtungs-
weisende Studie: Hartung, 1999. 
3 Dieser Gedanke, daß durch die jeweilige Triebfeder „die Verbindlichkeit so zu handeln 
mit einem Bestimmungsgrunde der Willkür überhaupt im Subjecte verbunden“ (AA VI, 
S. 218) wird, findet sich schon bei Wolff bzw. Baumgarten. 
4 Die komplexe Struktur der Kantischen Lehre von der moralischen (d. h. sowohl der juri-
dischen wie ethischen) Verbindlichkeit wird oftmals übersehen. Ein neueres Beispiel hier-
für ist das Buch von Christoph Horn, der sich auf die Differenz von ‚moralischen und 
rechtlich-politischen Pflichten‘ konzentriert (Horn, 2014, S. 13 ff.). Auch bei der Benen-
nung der fünf Merkmale der moralischen Normativität (Horn, 2014, S. 38 ff.) spielt der 
Verbindlichkeitsbegriff keine zentrale Rolle. 
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II. Der Begriff der Verbindlichkeit bei Samuel Pufendorf 

 
Wer die großen naturrechtlichen Systementwürfe des 17. und die zahlrei-

chen Naturrechtslehrbücher des 18. Jahrhunderts und die Streitschriften der 
zeitgenössischen Toleranzdebatte auf das Problem der Rechtsstellung der Athe-
isten hin befragt, wird feststellen, daß die meisten Naturrechtstheoretiker von 
der Strafbarkeit des Atheismus ausgingen. Das prominenteste Beispiel ist viel-
leicht John Locke, der gemeinhin, aber zu Unrecht als Bahnbrecher des Prinzips 
religiöser Toleranz gilt. In seinem Toleranzbrief heißt es: 

 
Diejenigen sind ganz und gar nicht zu dulden, die die Existenz Gottes 

leugnen. Versprechen, Verträge und Eide, die das Band der menschlichen Ge-
sellschaft sind, können keine Geltung für einen Atheisten haben. Gott auch nur in 
Gedanken wegnehmen, heißt alles dieses auflösen (Locke, 1966, S. 94). 

 
Der Glaube an Gott bzw. an die göttliche Gerechtigkeit und Strafgerichtsbar-

keit erschien den Naturrechtslehrern des 17. Jahrhunderts als unverzichtbare 
Voraussetzung für die Begründung der Verbindlichkeit des natürlichen Geset-
zes. Man sieht sogleich, daß nach dieser Voraussetzung der göttliche Wille das 
Prinzip allen möglichen Rechts und aller möglichen Verbindlichkeit darstellt 
und der Atheismus aus diesem Grunde mit der Aufhebung der Moralität insge-
samt identifiziert wird. Dieser behaupteten Strafwürdigkeit des Atheismus liegt 
also ein Moralprinzip zugrunde, nach welchem alle Gesetzlichkeit menschlicher 
Freiheit den Grund ihrer Möglichkeit in der Androhung ewiger Strafen bzw. der 
Verheißung ewiger Belohnungen hat, durch die Gott die Befolgung des natürli-
chen Gesetzes bzw. die Abweichung von ihm sanktioniert hat. Um mit John Lo-
cke zu sprechen: „Der wahre Grund der Moralität kann nur der Wille und das 
Gesetz Gottes sein“5. Diejenigen also, welche die Strafbarkeit des Atheismus be-
haupten, behaupten damit zugleich, daß Menschen nur insofern rechtsfähig 
sind, als sie sich bedingungslos dem Willen Gottes unterworfen haben. Mit an-
deren Worten: Nach diesem Moralprinzip sind Atheist rechtlos. 

Die im späten 17. und dann im 18. Jahrhundert sowohl unter Natur-
rechtslehrern als auch unter Theologen wie Budde oder Lange verbreitete Auf-
fassung, daß der Unglaube ein crimen sei, das durch die Staatsgewalt bestraft 
werden könne, geht auf Samuel Pufendorf zurück. Im Hinblick auf die oben an-
gesprochenen Säkularisierungstendenzen ist zu betonen, daß Pufendorf einer-
seits den für die weitere Entwicklung der Naturrechtslehre richtungsweisenden 
Versuch unternommen hat, den unterschiedlichen Gegenstand der Moraltheolo-
gie und der Naturrechtslehre präzise zu bestimmen, um auf diese Weise über-
flüssigen theologischen Ballast abzuwerfen: 

 
Das Naturrecht lehrt die Menschen, wie sie dieses Leben in rechter Gemein-

schaft mit anderen Menschen zu verbringen haben. Demgegenüber wendet sich 
die Moraltheologie an den Menschen, soweit er Christ ist und demgemäß den Vor-
satz haben muß, nicht allein dieses Leben mit Anstand zu verbringen, sondern die 
Frucht seiner Frömmigkeit vor allem nach dem Ende des Lebens zu erwarten (Pu-
fendorf, 1994, S. 15). 

                                                                 
5 „The true ground Morality [...] can only be the Will and Law of God, who sees Men in 
the dark, has in his Hand Rewards and Punishments, and Power enough to call to account 
the Proudest Offender“ (Locke, 1975, I, 3, § 6 (69)).  
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Wenn Pufendorf also einerseits, weil ihm als Juristen das Pfaffengezänk um 
den wahren Glauben zuwider war, zwischen Naturrechtslehre und Moraltheo-
logie unterscheidet und damit die Naturrechtslehre von spezifisch theologischen 
Voraussetzungen emanzipiert, entwickelt er andererseits eine Konzeption mora-
lischer Verbindlichkeit, für deren Letztbegründung der Rekurs auf den Willen 
Gottes konstitutiv ist. Pufendorfs verbindlichkeitstheoretische Grundüberzeu-
gung, daß für die Letztbegründung der Verbindlichkeit eines Gesetzes der Re-
kurs auf den Willen eines übergeordneten Gesetzgebers konstitutiv ist, findet 
seinen Niederschlag in seiner Definition des Gesetzes: 

 
Im allgemeinen scheint das Gesetz am angemessendsten definiert zu werden 

als ein Dekret, durch welches ein Oberherr sich einen Untertanen verpflichtet, da-
mit dieser seine Handlungen an dieser Vorschrift ausrichtet (Pufendorf, 1998, 
Bd. 4.1, 6, § 4). 

 
Jede Verbindlichkeit gründet also auf einem vorhergehenden Herrschafts- 

bzw. Unterwerfungsverhältnis, weil dieses überhaupt die Voraussetzung dafür 
bildet, daß gesetzmäßige Verpflichtungen auferlegt werden können. Der nöti-
gende Charakter des Gesetzes beruht nach dieser Auffassung auf den besonde-
ren Sanktionen durch den Willen eines übergeordneten Gesetzgebers. 

Die systematische Bedeutung dieses Rückgriffs auf den göttlichen Willen 
bzw. auf die Religion im Rahmen der Naturrechtslehre liegt auf der Hand: Der 
Gott, von dem hier die Rede ist, ist nicht der Gott der christlichen Religion, son-
dern der ‚Gott der Philosophen und der Gelehrten‘ (Pascal), d. h. ein philosophi-
sches Konstrukt, das im Rahmen der Naturrechtslehre die Aufgabe hat, die Ver-
bindlichkeit des natürlichen Gesetzes abzusichern. Sofern Pufendorf auf den 
göttlichen Willen als formalen Grund der Verbindlichkeit des natürlichen Geset-
zes rekurriert, geht es ihm nicht um die Diskussion irgendwelcher dogmatischer 
Lehren. Vielmehr könnte man von einer obligationstheoretischen Instrumentali-
sierung des Gottesbegriffs sprechen, die Gott zu einer — wie Frank Grunert es 
ausgedrückt hat — „geradezu technischen Vorkehrung gegen Normverletzun-
gen“ degradiert (Grunert, 2000, S. 104 — im Hinblick auf Grotius). Sehr deutlich 
kommt diese Auffassung in einer Passage aus Pufendorfs Schrift De officio homi-
nis et civis zum Ausdruck. Die Leugnung des göttlichen Strafgerichts würde be-
deuten, daß 

 
niemand auf die Glaubwürdigkeit eines anderen vertrauen [könnte]. Alle lebten 
stets ängstlich in Mißtrauen und Furcht, von anderen getäuscht und zu Schaden 
gebracht zu werden. [...] Da es ohne Religion kein Gewissen gäbe, wäre die Ent-
deckung derartiger verborgener Verbrechen nicht leicht. Denn meist kommen 
Verbrechen nur als Folge eines unruhigen Gewissens oder durch Furcht, die aus-
bricht und äußerlich sichtbar wird, an das Tageslicht. Daraus erhellt, wie wichtig 
es für den Menschen ist, mit allen Mitteln zu verhindern, daß der Atheismus sich 
ausbreitet (Pufendorf, 1994, Bd. I, 4, § 9). 

 
III. Christian Wolff: Verbindlichkeit und hypothetischer Atheismus 

 
Die von Pufendorf und anderen Naturrechtslehren geteilte These vom letzt-

lich transzendenten Fundament der Verbindlichkeit wurde bereits einige Jahre 
nach dem Erscheinen von Pufendorfs Hauptwerk De jure naturae et gentium in 
Frage gestellt. Es war Pierre Bayle, der in seiner Schrift Verschiedene Gedanken 
über den Kometen (Pensées diverses sur la comète (Bayle, 1966, S. 157 ff.)) die These 
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aufgestellt hatte, daß 1) der Glaube nicht der entscheidende Faktor der individu-
ellen Moralität sei, und daß 2) sehr wohl eine Gesellschaft von Atheisten Bestand 
haben könnte. Bayle stellt damit die von Pufendorf und von der christlichen 
Apologetik behauptete Nützlichkeit der Religion für das Bestehen des Staates in 
Frage (Zurbuchen, 1991, S. 125 ff.; Pott, 1992). 

Bayles Kritik des Christentums und seine Ausführungen über die mögliche 
Moralität der Atheisten war in Verbindung mit dem „etiamsi daremus deum 
non esse“ des Hugo Grotius folgenreich für die weiteren Diskussionen um die 
Rechtsstellung der Atheisten im 18. Jahrhundert.6 Die in unserem Zusammen-
hang wichtigste dieser Folgen ist der Versuch einer Neubegründung der Ver-
bindlichkeit durch Christian Wolff. Seine praktische Philosophie ist in unserem 
Zusammenhang von besonderem Interesse, und zwar nicht nur, weil wir hier in 
Halle sind, wo Wolff mit seiner Rektoratsrede Über die praktische Philosophie der 
Chinesen (Wolff, 1985)7 im Jahre 1721 selbst zum Opfer einer theologischen Pole-
mik wurde, in deren Zentrum v. a. der Vorwurf der ‚Atheisterey‘ und der Auf-
hebung der natürlichen Verbindlichkeit stand.8 Vielmehr ist seine praktische 
Philosophie deshalb für uns von Bedeutung, weil sie durch ihre — zumindest 
partielle — Absage an die theonome Moral einen wesentlichen Fortschritt im 
Hinblick auf die Aufstellung einer autonomen Moralphilosophie darstellt — mit 
anderen Worten: Wolffs Lehre ist ein zentraler Schritt für die „Invention of auto-
nomy“, von der Jerome Schneewind in seiner Geschichte der neuzeitlichen Mo-
ralphilosophie gesprochen hat (Schneewind, 1998). 

Ich möchte im folgenden drei unterschiedliche Aspekte der Wolffschen Leh-
re näher betrachten: 

 erstens Wolffs Zurückweisung dessen, was man als Pufendorfs Moralpo-
sitivismus bezeichnen könnte (III. 1), 

 zweitens Wolffs eigene Begründung der Verbindlichkeit des natürlichen 
Gesetzes (III. 2) und schließlich 

 den Widerspruch zwischen Wolffs verbindlichkeitstheoretischer Position 
und seiner Staatszweckslehre (III. 3). 

 
III. 1. Wolffs Zurückweisung des Pufendorfschen Moralpositivismus 

 
Wirft man einen Blick auf Wolffs Grundlegung der praktischen Philosophie, 

so fällt auf, daß diese in vielen Punkten mit der Naturrechtslehre von Pufendorf 
und Thomasius im Widerspruch steht. Dieser Widerspruch manifestiert sich vor 
allem in Wolffs Revision zweier Grundbegriffe der praktischen Philosophie bzw. 
der Naturrechtslehre — d. h. in der Revision erstens des Begriffs des Gesetzes 

                                                                 
6 „Est hæc quidem [...] locum aliquem haberent, etiamsi daremus, quod sine summo sce-
lere non dari nequit, non esse Deum, aut non curari ab eo negotia humana“ (Grotius, 1919, 
Prol. § 11). — Die mit der berühmten Passage aus den Prolegomena von De iure belli ac 
pacis, die den normativen Gehalt der Naturrechtssätze vom Belieben Gottes unabhängig 
macht, verknüpfte verbindlichkeitstheoretische Problematik hatte schon in den Natur-
rechtsdebatten des 15. und 16. Jahrhunderts eine große Bedeutung gespielt. Die Frage, 
welche Bedeutung das ‚etiamsi daremus‘ für Grotius selbst hatte, wird in der Grotius-For-
schung unterschiedlich beantwortet. Zur umstrittenen Bedeutung des ‚etiamsi daremus‘ 
vgl. die Untersuchungen von Leger, 1962; Crowe, 1976, pp. 379—410; Hervada, 1983, pp. 3—20; 
Haggenmacher, 1983, pp. 462—597; Negro, 1998, pp. 3—23; Ludwig, 2001, S. 3—16. 
7 Zur Interpretation der Wolffschen Rede vgl. Gerlach, 1997, S. 87—95; Sauder, 1988, 
S. 317—333. 
8 Zu den Hintergründen von Wolffs Vertreibung aus Halle vgl. Hinrichs, 1971, S. 388—441. 
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und zweitens desjenigen der Verbindlichkeit. Was die Definition des Gesetzes be-
trifft, so hatten Pufendorf und Thomasius das Gesetz als den verbindlichen Be-
fehl eines übergeordneten Befehlshabers bestimmt. Mit seiner eigenen Definition 
des Gesetzes — „Lex dicitur regula, juxta quam actiones nostras determinare ob-
ligamur“ (Wolff, 1971, § 131), also: „Als Gesetz wird die Regel bezeichnet, ge-
mäß welcher wir unsere Handlungen zu bestimmen verpflichtet sind“ — elimi-
niert die Wolffsche Definition in charakteristischer Weise den Bezug auf das Mo-
ment des fremden, befehlsgebenden Willens, der für Pufendorfs Gesetzesbegriff 
charakteristisch war.9 

Im Hinblick auf den Begriff der Verbindlichkeit bestreitet Wolff zunächst, daß 
es für die Letztbegründung der Verbindlichkeit der Rekurs auf die göttliche Ge-
setzgebung notwendig ist. Dies kommt in seiner wiederholt vorgetragenen — 
und in den Ohren der Pietisten skandalös klingenden — Behauptung deutlich 
zum Ausdruck, 

 daß es keinen ursächlichen Zusammenhang zwischen Gottlosigkeit und 
Amoralität gäbe, 

 und daß die Leugnung der Existenz Gottes nicht notwendigerweise zur 
Leugnung der Verbindlichkeit des natürlichen Gesetzes führen müsse. 

Wenn Atheisten ein Leben im Widerspruch zu den Forderungen des natürli-
chen Gesetzes führen, dann liegt der Grund nicht in ihrer ‚gottlosen Annahme‘ 
(impia hypothesis), daß Gott nicht existiert, sondern ist in einer davon unter-
schiedenen Irrlehre begründet, die — wie Wolff mit Blick auf Pufendorf süffi-
sant bemerkt — auch von solchen geteilt wird, die sich ansonsten zu Gott beken-
nen. Dieser Irrtum, der nach Wolffs Auffassung die eigentliche Quelle der Amo-
ralität und der Gefährdung der praktischen Philosophie durch falsche Grundsät-
ze darstellt, ist eben die voluntaristische These, 

 daß es erstens keine aus dem Wesen des Menschen entspringende Ver-
bindlichkeit gäbe, 

 daß es zweitens keinen inneren, im Wesen der Handlungen selbst liegen-
den Grund ihres Gut- oder Böseseins gäbe, und daß 

 deshalb drittens jede Verbindlichkeit nur als eine äußere von einem ande-
ren auferlegte Nötigung gedacht werden kann. 

Mit dieser Kritik macht Wolff den Schwachpunkt von Pufendorfs voluntaris-
tischer Begründung der Verbindlichkeit deutlich: Dieser Schwachpunkt liegt da-
rin, — ich zitiere hier eine Formulierung von Julius Ebbinghaus — daß „das Prin-
zip des göttlichen Willens selber schlechthin jenseits alles dessen liegt, was den 
Charakter einer für den Menschen denkbaren Gesetzlichkeit haben könnte“ (Eb-
binghaus, 1986, S. 311). Für den einer solchen willkürlichen Gesetzgebung unter-
worfenen Menschen bedeutet diese voluntaristische Begründung der Verbind-
lichkeit nicht nur, daß er sich von der göttlichen Gesetzgebung und damit von 
den Gründen, warum Gott dieses oder jenes geboten bzw. verboten hat, über-
haupt keinen Begriff machen kann, sondern auch, daß der Gedanke der Unter-
werfung unter eine solche willkürliche Gesetzgebung unmittelbar die Möglich-
keit der Moralität des Willens aufhebt. 

Wolff hat — wie schon Leibniz — erkannt, daß diese Vorstellung gerade 
dem moralphilosophischen Begriff vom Gutsein der Person widerspricht, wenn 
unter Gutsein hier verstanden wird, daß sie sich das moralische Gesetz um sei-
ner selbst willen und nicht wegen egoistischer Kalkulationen bezüglich der mög-
                                                                 
9 Vgl. Hartung, 1999, S. 133, der hierin zu Recht die Besonderheit des Wolffschen Obliga-
tionsbegriffs sieht. 
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lichen Handlungsfolgen zum Prinzip ihres Willens macht. Unterstellt man, daß 
das natürliche Gesetz nur darum eine verbindliche Regel für den Menschen ist, 
weil Gott ihm seine Befolgung geboten und das Zuwiderhandeln sanktioniert 
hat, dann gibt es gar keinen immanenten, im natürlichen Gesetz oder in den von 
ihm auferlegten Pflichten als solchen liegenden Grund seiner Befolgung. Der 
Grund, warum die Menschen die natürlichen Gesetze als Gottes Gebote befol-
gen, kann dann nur in derjenigen Eigenschaft liegen, die sich auch unabhängig 
von den Bestimmungen seines Willens denken läßt, nämlich in seiner Allmacht 
(Ebbinghaus, 1990, S. 398 f.), d. h. in Gottes Fähigkeit, vor allem durch Andro-
hung von Strafen in den Menschen entsprechende Motive der Furcht zu schaf-
fen, welche als Gegengewicht gegen die verdorbenen Antriebe des Willens fun-
gieren.10 

Eine besondere Pointe gewinnt Wolffs Polemik durch den Vorwurf, daß Pu-
fendorfs moralpositivistische Position selber der Amoralität der Atheisten Vor-
schub leiste (vgl. hierzu Hartung, 1999, S. 132). Gerade Pufendorfs Leugnung 
der notwendigen Verknüpfung zwischen der Natur und dem Wesen des Men-
schen und der Dinge mit der natürlichen Verbindlichkeit einerseits und durch 
die systematische Verbindung des Begriffs der Verbindlichkeit mit dem Willen 
Gottes andererseits mache es den Atheisten leicht, mit dem Glauben an Gott 
auch alle natürliche Verbindlichkeit aufzuheben (Wolff, 1971, 2, § 245). 

 
III. 2. Wolffs Begründung der obligatio naturalis 

 
Wolff selbst hat die Einführung eines neuartigen Begriffs der obligatio natura-

lis als seine eigentliche Leistung auf dem Gebiet der praktischen Philosophie be-
trachtet (Wolff, 1996b, Vorrede zur zweiten Auflage).11 Durch diesen Begriff ha-
                                                                 
10 „Jeder Gehorsam ist blind, die Tugend aber ist sehend: jener folgt fremden Einsichten, 
diese hat die eigene Einsicht des Menschen zur Führerinn. Jener unterwirft sich den Ge-
setzen eines Obern, ohne sie zu kennen und ohne sie zu prüfen, weil er den Oberherrn als 
seinen Gebieter anerkennt, und von dessen Weisheit eine hohe Meinung hat. Die Tugend 
hingegen, von der Vernunft unzertrennlich, ist ihre eigene Gesetzgeberinn, und bekommt 
eben dadurch ihre vornehmste Würde; zu geschweigen, daß der Gedanke an einen Ober-
herrn von dem an willkührliche Belohnungen und Strafen nicht zu trennen ist, dieser letz-
tere Bewegungsgrund aber die Reinheit der Tugend unausbleiblich befleckt“ (Garve, 1798, 
S. 129 f.). 
11 Wolff, 1996a, § 137: „Ich habe einen allgemeinen Begriff von der Verbindlichkeit gege-
ben, dergleichen man bisher nicht gehabt, und, da er wie alle wahre und deutliche Begrif-
fe fruchtbar ist, daß sich daraus alles herleiten lässet, was von der Verbindlichkeit erkandt 
werden mag, daraus erwiesen, daß in der Natur des Menschen und der Beschaffenheit der 
freyen Handlungen eine Verbindlichkeit gegründet sey, welche ich die natürliche nenne, 
und die auch derjenige erkennen muß, welcher entweder GOTT nicht erkennet, was er für 
ein Wesen ist, oder wohl gar leugnet, daß ein GOTT sey. Ob ich nun aber gleich mit Gro-
tio und unsern Theologis behauptet, daß auch in hypothesi impossibili athei, oder, bey der 
unmöglichen Bedingung, daß kein GOtt seyn solle, ein Gesetze der Natur eingeräumet 
werden müsse, um diejenigen ihrer Thorheit zu überzeugen, welchen die Atheisterey 
deswegen anstehet, weil sie alsdenn ihrer Meynung nach leben möchten, wie sie wolten; 
so bin ich doch weiter auf gestiegen und habe gezeiget, daß der Urheber dieser natürli-
chen Verbindlichkeit GOTT sey und daß er über dieses den Menschen noch auf andere 
Weise verbindet seine Handlungen dergestalt zu dirigiren, damit sie zu seiner, ja des 
gantzen menschlichen Geschlechts und der gantzen Welt Vollkommenheit gereichen. In 
soweit uns nun GOtt verbindet, haben wir ihn als den Gesetzgeber des natürlichen Rechts 
anzusehen. Weil ich aber gefunden, daß die Menschen das Gesetze als eine Last ansehen 
und ihnen einbilden, als wenn GOtt aus einer blossen Herrschsucht ihre Freyheit einge-
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be er „erwiesen, daß die Handlungen der Menschen an sich nothwendig gut o-
der böse sind, keines Weges aber erst durch den Befehl oder das Verboth eines 
Oberen gut oder böse werden“12 (Wolff, 1996b, Vorrede zur zweiten Auflage). 
Die moralische Qualität des Handelns wird mit Bezug auf den Vollkommen-
heitsbegriff bestimmt: „Was unseren so wohl innerlichen, als äusserlichen Zus-
tand vollkommen machet, das ist gut […] (§ 422 Met.); hingegen was beyden un-
vollkommener machet, ist böse“ (Wolff, 1996b, § 422; 426; vgl. auch Wolff, 1971, 
§ 55). Diese ontologische Verankerung der Konzeption der natürlichen Ver-
bindlichkeit dient dazu, den Unterschied von guten und bösen Handlungen „als 
unabhängig von der menschlichen Konvention und unabhängig von einer be-
sonderen göttlichen Autorität aufzuzeigen“ (Schröer, 1988, S. 144), letztlich also 
dazu, die Autonomie der praktischen Philosophie  als Unabhängigkeit von mo-
raltheologischen Voraussetzungen  zu gewährleisten. 

 
Wolff definiert die obligatio naturalis als diejenige Verbindlichkeit „die ihren 

zureichenden Grund im Wesen und in der Natur des Menschen und der Dinge“ 
hat (Wolff, 1971, 2, § 129). 

 
Das Auffällige dieser Definition besteht darin, daß Wolff die Verbindlichkeit 

des natürlichen Gesetzes ohne Rekurs auf einen wie auch immer gearteten frem-
den Willen begründen will. Alle Moralität ist deshalb unmittelbar in der Natur 
des Menschen verankert, weshalb ein vernünftiger Mensch nicht „in Ansehung 
der Belohnung und aus Furcht der Straffe“ das Gute tut und das Böse unterläßt. 
Er gibt sich vielmehr selbst das Gesetz und und braucht außer der natürlichen 
Verbindlichkeit kein weiteres Motiv seines Handelns (Wolff, 1996b, § 38). Die 
Furcht vor Strafe ist deswegen bei Wolff — wie übrigens schon bei Grotius — 
„für sich genommen noch kein Konstitutionsmerkmal“ der Verbindlichkeit, son-
dern bezeichnet vielmehr bestenfalls ein „praktisches Mittel zur Hervorbringung 
normkonformen Verhaltens“ (Grunert, 2000, S. 104). Was nun den Ursprung der 
obligatio naturalis angeht, so liegt er nicht in der impositio, d. h. in der Auferle-
gung durch einen übergeordneten Befehlshaber, sondern in der teleologisch ge-
dachten, auf Verwirklichung der Vollkommenheit abzielenden Natur als solcher. 
Ich kann hier nicht auf die Probleme eingehen, die mit diesem ontologischen Be-
griff der Natur und mit dem Prinzip der Vervollkommnung als oberstem prakti-
schen Prinzip einhergehen.13 An dieser Stelle mag es hinreichen festzustellen, 
daß es nach Wolffs Auffassung die so verstandene Natur selbst ist, die uns das 
natürliche Gesetz als verbindliche Norm unseres Handelns auferlegt (Wolff, 
1996b, §§ 9, 12; Wolff, 1971, § 129). Wolff knüpft hierin an die stoisch gefärbte 
Vorstellung eines Gesetzes der Weltordnung der möglichen Harmonie aller Din-
ge nach Zwecken an, durch welches die Natur alle Menschen zur wechsel-
seitigen Beförderung ihrer naturgemäßen Zwecke und damit ihrer Vervoll-
kommnung verbunden hat. 

                                                                                                                   
schräncket hätte; so habe ich gewiesen, wie sich GOtt als einen Vater bey dem Gesetze der 
Natur aufführet, indem er uns ein Gesetze vorgeschrieben, welche das Mitte ist, wodurch 
wir unsere Glückseligkeit auf Erden erreichen können.“ 
12 Daß diese Konzeption der ‘moralitas objectiva’ bzw. der ‘bonitas ac malitia intrinseca 
actionum’ (Wolff, 1971, §§ 55 ff.) auf die Scholastik zurückgeht, hat Wolff selbst betont, 
vgl. Wolff, 1996a, § 137. 
13 Zum Moralprinzip der Vollkommenheit vgl. Schröer, 1988, S. 84 ff., 91 ff., 107 ff., 114 ff. 
u. ö.; Winiger, 1992, S. 192 f., S. 243 ff.; Schwaiger, 2001b, S. 317—328. 
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Angesichts dieses Rückgriffs auf die naturrechtliche Tradition versteht man 
auch, warum Wolff so vehement auf die voluntaristische Begründung der Ver-
bindlichkeit durch Pufendorf u. a. reagierte: Die Hypostasierung des göttlichen 
Willlens bzw. die Ablösung des Begriffs der Verbindlichkeit von der rationalen 
Natur des Menschen beraubt diesem Begriff das sichere, weil ontologische Fun-
dament. Dagegen ist für Wolff der Wille des Menschen natürlicherweise durch 
die Erkenntnis des Guten und Bösen, das mit bestimmten Handlungen der Men-
schen notwendig verknüpft ist, bestimmt. Die intellektualistische Konzeption 
Wolffs besagt, daß der Wille der Menschen so beschaffen ist, daß die Erkenntnis 
des Guten, das mit einer Handlung verknüpft ist, einen „Bewegungs-Grund des 
Willlens [...], daß wir sie wollen“, darstellt, so wie umgekehrt die Erkenntnis des 
Bösen „ein Bewegungs-Grund des nicht Wollens, oder des Abscheues für einem 
Dinge“ ist (Wolff, 1996b, §§ 6 f.).14 In dieser Hinsicht ist die Verbindlichkeit mit 
der Motivierung des Willens durch die Vorstellung des Guten bzw. Bösen, das 
mit einer Handlung verknüpft ist, identisch. Diese Psychologisierung des Obliga-
tionsbegriffs, die das Ziel verfolgt, „die rein positivistische Auffassung der Ver-
bindlichkeit zu bekämpfen“, stellt in der Tat — wie Clemens Schwaiger hervor-
gehoben hat — eine ‘tiefgreifende Neuerung’ in der neuzeitlichen Obligations-
theorie dar.15 Andererseits drängt sich die Frage auf, ob auf diese Weise nicht 
überhaupt das spezifisch Normative der Verbindlichkeit, nämlich daß es sich bei 
ihr um ein Sollen, eine moralische Notwendigkeit im Unterschied zur natürli-
chen Notwendigkeit handelt, in Psychologie aufgelöst wird. Denn Wolff behau-
ptet ja gerade, daß der Wille durch die Vorstellung des Guten determiniert wird, 
so daß wir es hier nur mit der Kausalität der Handlungen, ihrer durch die Vors-
tellung bedingten psychologischen Notwendigkeit, nicht aber mit einer irgend-
wie gearteten moralischen Notwendigkeit zu tun haben. 

Mit der Loslösung der Geltung und Verbindlichkeit des natürlichen Geset-
zes vom Willen Gottes, die einer systematischen Emanzipation der Naturrechts-
lehre von der Theologie gleichkommt (vgl. hierzu Winiger, 1992, S. 271) und die — 
wie schon angedeutet — im Mittelpunkt der Kontroversen zwischen Wolff und 
den Hallenser Theologen steht, schafft Wolff nun die systematische Vorausset-
zung, um die Problematik des Atheismus in verbindlichkeitstheoretischer Hin-
sicht zu entschärfen. Denn wenn die verbindende Kraft des natürlichen Gesetzes 
nicht aus einem göttlichen Imperativ, sondern aus der zweckmäßigen Beschaf-
fenheit der Natur selbst hervorgeht, können auch diejenigen, die die Existenz 
Gottes und damit die Identität von lex naturae und lex divina leugnen, die Ver-
bindlichkeit des natürlichen Gesetzes anerkennen. 

Der besondere Nutzen dieses Begriffs der obligatio naturalis liegt nach Wolff 
demnach darin, daß ihm 

 
ein jeder vernünfftiger Mensch, auch ein Atheist selbst, Platz geben muß, und sol-
chergestalt gewiesen wie man die Bewegungs-Gründe von der Schändlichkeit und 
Schädlichkeit der Laster, und im Gegentheile von der Vortrefflichkeit und dem 

                                                                 
14 In seinen Anmerkungen zur Dt. Metaphysik (Wolff, 1740, § 155 — ad § 492 der Dt. Me-
taphysik), verweist Wolff darauf, daß er unter dem Willen „im engeren Verstande“ wie 
die Scholastiker die „vernünfftige Begierde“ (appetitus rationalis) versteht. — Zu den sys-
tematischen Problemen, die mit dieser intellektualistischen Sicht der Willensfreiheit ver-
bunden sind, vgl. Wolff, 1949, S. 109 ff. 
15 „Obligation ist gleich Motivation — so lautet, auf eine Kurzformel gebracht, Wolffs Lö-
sung des Verbindlichkeitsproblems“ (Schwaiger, 2001a, S. 251 f.). 
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Vortheile der Tugend darzu gebrauchen kan: wodurch diejenigen von den Atheis-
ten beschämet werden, welche gern nach ihren Lüsten und Begierden leben wol-
len, und also meinen, wenn kein GOTT wäre, würde kein Unterschied mehr unter 
Tugenden und Lastern seyn (Wolff, 1996b, Vorbericht zur dritten Auflage § 4). 

 
Durch die Ablösung der Moral vom göttlichen Willen liefert Wolff einen 

wesentlichen Beitrag zu einem neuen Verständnis der Moralität: Diese besteht 
für ihn in der frei gewollten Übereinstimmung unserer Handlungen mit dem, 
was das natürliche Gesetz fordert. Moralität ist also für Wolff die Ausrichtung 
des eigenen Willens auf die Übereinstimmung mit dem natürlichen Gesetz. In 
diesem Sinne erklärt Wolff in der Deutschen Ethik: 

 
Weil wir durch die Vernunfft erkennen, was das Gesetze der Natur haben 

will; so braucht ein vernünftiger Mensch kein weiteres Gesetz [als das natürliche], 
sondern vermittels seiner Vernunft ist er ihm selbst ein Gesetz (Wolff, 1996b, § 24).16 

 
IV. Kants Moralphilosophie und das Prinzip der Autonomie des Willens 
 
Manche Interpreten sind in Bezug auf Wolffs Konzeption der ethischen Ge-

setzgebung zu der Einschätzung gelangt, daß es sich hierbei schon um ein Kon-
zept der Autonomie des Willens, d. h. der Selbstgesetzgebung dergestalt handelt, 
daß der moralische Mensch keine anderen Gesetze anerkennt, als diejenigen, die 
er sich selber gibt (Schmucker, 1961, S. 40). In der Tat sind die Fortschritte des 
Wolffschen Moralitätsbegriffs nicht zu übersehen: 

 Zum einen beruht dieser Begriff auf dem Prinzip der Autonomie der Moral-
philosophie, d. h. ihrer Unabhängigkeit von theologischen Voraussetzungen17, 

 zum anderen aber eliminiert der Wolffsche Begriff der Sittlichkeit jegli-
chen Bezug auf einen fremden gesetzgebenden Willen.18 

Aber weder die Autonomisierung der Moralphilosophie noch Wolffs Kon-
zept der Moralität als innere Willensbestimmung des Menschen reichen hin, um 
aus seiner Moralphilosophie eine Ethik der Autonomie — jedenfalls im Kantischen 
Sinne — zu machen. Wolffs Aufstellung des Grundsatzes der Autonomie der 
Moral und der Bestimmung der Moralität als Gehorsam gegenüber dem selbst-
gegebenen Gesetz hat nichts mit Kants Formel der Autonomie des Willens als dem 
obersten Prinzip der Moral zu tun. Denn Wolffs oberster moralischer Grundsatz 
ist ein materiales Prinzip, das vom Standpunkt der Kantischen Ethik unter die 
Heteronomie des Willens fällt.19 Zwar ist es auch bei Wolff die Willensbestim-

                                                                 
16 „Homo ratione valens & utens sibimetipsi lex est“ (Wolff, 1971, § 268). — Die Bedeutung 
dieses Moralitätsbegriff betont auch Schröer (1988, S. 213): „Der Schlüssel zum Kern der 
Wolffischen Moralbegründung liegt somit in der These, der vernünftige Mensch sei kraft 
seiner Vernunft sich selbst das Gesetz und brauche darüber hinaus keine weiteren Geset-
ze“, s. auch Joesten, 1931, S. 27 ff. 
17 In diesem Sinne spricht Clara Joesten (1931, S. 26 ff.) von der „Autonomie der Moral“ 
bei Wolff. 
18 Hieran knüpft Kant selbstverständlich an. So erklärt er in der Vorlesung zur Moralphi-
losophie: „Dieses reine intellectuelle principium [der Moralität, D. H.] muß aber nicht ein 
principium externum seyn, so ferne unsere Handlungen ein Verhältniß haben auf ein 
fremdes Wesen, also beruhet es nicht auf dem göttlichen Willen: es kann nicht heissen, du 
sollst nicht lügen, weil es verbothen ist. Demnach kann das principium der Moralitaet 
auch kein externum folglich kein Theologicum seyn“ (V-Mo/Kaehler(Stark), S. 61). 
19 Daß die Aufstellung einer autonomen Moral (im Sinne der Bekämpfung anderer, z. B. 
theonomer Moralprinzipien) von Kants Setzung des Prinzips der Autonomie des Willens 
als alleinigem Prinzip der Sittlichkeit zu unterscheiden ist, hat mit Nachdruck Klaus Reich 
betont (1989, S. 86 f.). 
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mung durch eigene Vernunft, die das Wesen der Moralität ausmacht. Und inso-
fern ist er in der Lage, in seiner praktischen Philosophie die Konzeption eines 
vom Willen Gottes unabhängigen Grundes möglicher Verpflichtung einzufüh-
ren. Dieser Grund möglicher Verpflichtung liegt für Wolff in der Erkenntnis der 
vernünftigen Natur des menschlichen Willens als eines Teils der vernünftigen, d. 
h. zweckmäßigen Naturordnung. Das aber bedeutet: Wozu die Vernunft den 
Willen des Menschen bestimmt, ist keineswegs die von Kant geforderte Überein-
stimmung der Handlungsmaximen mit der „eigenen allgemeinen Gesetzgebung 
des Willens“ (GMS, AA IV, S. 431), sondern nur die Übereinstimmung der Maxi-
men mit einem Gesetz, das dem Willen selbst als universale Norm vorausliegt 
und das nach Wolff sowohl aus der Betrachtung der zweckmäßigen Verfaßtheit 
der Natur wie auch aus dem Willen Gottes abgeleitet werden kann.20 Wolffs Mo-
ralphilosophie beruht also nicht auf dem Prinzip der Selbstgesetzgebung, durch die 
der Mensch qua praktischer Vernunft sein Wollen und Handeln einem allgemei-
nen Gesetz der Freiheit unterwirft, sondern auf dem davon zu unterscheidenden 
Prinzip der Selbstbindung, durch das sich der Mensch kraft eigener Vernunft unter 
das natürliche Gesetz stellt, das seinem Willen geltungslogisch vorhergeht. Der 
Geltungsgrund dieses Gesetzes ist aber nicht die praktische Vernunft, sondern 
die teleologische Verfaßtheit der Welt und der Natur (vgl. Röd, 1984, S. 252). 

Mit Kants Ethik sind endgültig alle Versuche einer theonomen Moralbe-
gründung obsolet geworden. Für Kant ist — wie schon für Wolff — die Geltung 
des Sittengesetzes von der Voraussetzung der Existenz Gottes unabhängig, denn — 
so heißt es in der Kritik der Urteilskraft — es ist nicht „eben so nothwendig das Da-
sein Gottes anzunehmen, als die Gültigkeit des moralischen Gesetzes anzuerken-
nen“ 21 (KU, AA V, S. 450f.). 
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